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Vorwort

Vom Zustand der Außenluft hängt maßgeblich der Zustand unserer Um
welt und Gesundheit ab. Doch lassen sich die heutzutage in Europa beste
henden Luftqualitätsprobleme zumeist nicht mit bloßem Auge erkennen. 
Dies lädt nachvollziehbarerweise dazu ein, sauberer Luft nicht den Stellen
wert beizumessen, der ihr zukommt. Zugleich wird individuelle, motorisierte 
Mobilität heutzutage als Faktum schlicht vorausgesetzt, während ihre Um
weltfolgen oftmals vernachlässigt werden. Dies machte den „Dieselskandal“, 
der seit September 2015 durch die Medien ging, erst möglich.

Die vorliegende Arbeit widmet sich ausgehend hiervon dem Zusammen
spiel zwischen dem Recht der Luftqualität und den insoweit bestehenden 
Anforderungen an Kraftfahrzeuge. Sie wurde von der Rechtswissenschaft
lichen Fakultät der FriedrichSchillerUniversität Jena im Sommersemester 
2023 als Dissertation angenommen.

Mein Dank gilt zunächst meinem Betreuer Herrn Prof. Dr. Matthias 
Knauff, LL. M. Eur., der mir vom konkreten Themenzuschnitt bis hin zur 
Veröffentlichung mit Rat und Tat offen zur Seite stand und mir zugleich 
verdeutlichte, dass akademisches, wissenschaftliches Denken und Arbeiten 
einen aus Studienzeiten unbekannten, hohen Grad an Freiheit und Verantwor
tung mit sich bringen. Danken darf ich sodann auch Herrn Prof. Dr. Michael 
Brenner für die zügige Anfertigung des Zweitgutachtens und einen anregen
den Austausch im Rahmen der Doktorprüfung. Herrn Prof. Dr. em. Michael 
Kloepfer habe ich für hilfreiche Anregungen zu meinem Exposé am Anfang 
meines Vorhabens sowie für die anschließende Aufnahme in diese Schriften
reihe zu danken.

Die Arbeit hätte in dieser Form nicht entstehen können ohne das Promo
tionsstipendium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), die mir auch 
bereichernden fachübergreifenden Austausch mit anderen Promovierenden 
im Bereich des Umweltschutzes ermöglichte. Mein Dank gebührt hier insbe
sondere Frau Dr. Hedda SchlegelStarmann. Die anschließende Veröffent
lichung wurde großzügig gefördert durch die SchultzeFielitz Stiftung Berlin, 
der ich ebenfalls zu großem Dank verpflichtet bin.

Sodann sind all jene anerkennend zu erwähnen, die die Entstehung der 
Arbeit in guten wie auch in schwierigen Zeiten mit Unterstützung sowie 
menschlichem und fachlichem Interesse begleitet haben. Ich danke Frau Ma
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dara Melnika, LL. M., für Geduld und Inspiration. Die Idee, mich überhaupt 
einer akademischen Arbeit zu widmen, hat Herr Rechtsanwalt Dr. Pirmin 
Schmid in mir geweckt. 

Ganz besonders danke ich meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen 
von der Stiftung Umweltenergierecht in Würzburg, vor allem Frau Hannah 
Scheuing für fachlichen Austausch und zahlreiche Gespräche, Frau Dr. Dani
ela Fietze und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des von ihr geleiteten 
Doktorandenkreises sowie Herrn Prof. Dr. Thorsten Müller für Zuspruch und 
Optimismus. Ebenso danke ich Herrn Rechtsanwalt Antonio Leonhardt, Mag. 
rer. publ., sowie meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern vom Jungen Fo
rum Umweltrecht, mit denen ich meine Arbeit und einzelne Aspekte bespre
chen konnte. 

Mein Dank gilt schließlich meiner Familie und insbesondere dem streng
prüfenden und doch wohlwollenden Blick meiner Großmutter, Frau Dr. Nora 
Aslanjan.

Berlin, im Dezember 2023 Julian Senders
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tor Vehicles)
TGVO Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 30. Mai 2018 über die Genehmigung und die 
Marktüberwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugan
hängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge, zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und (EG) Nr. 595/2009 und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2007/46/EG (Typgenehmigungs
verordnung)

UBA Umweltbundesamt
ÜEB Übereinstimmungsbescheinigung
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UKoVW Untersuchungskommission „Volkswagen“ des Deutschen Bun
destages

UNECE Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen 
(United Nations Economic Commission for Europe)

VDA Verband der Automobilindustrie
WHO Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization)
WLTP Weltweit harmonisiertes Testverfahren für leichtgewichtige 

Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test 
Procedure)

zGM zulässige Gesamtmasse



1. Teil

Einführung, Problemskizze und Rahmen

A. Einleitung

I. Gesellschaftlich-politischer Hintergrund

Mobilität dürfte heutzutage als ein menschliches Grundbedürfnis anzusehen 
sein. In Teilen der Bevölkerung wird gerade die individuelle motorisierte Mo
bilität als das Nonplusultra der Ausübung persönlicher Freiheit angesehen. 
Wie noch nie zuvor ist aber gerade diese Art der Mobilität in den dicht besie
delten Großstädten Deutschlands und Europas zum Gegenstand gesellschaft
licher Debatten geworden. Zugleich trägt die naturwissenschaftliche For
schung – gekoppelt mit einer höheren Verfügbarkeit von Informationen – zu 
einer fortschreitenden Sensibilisierung der Gesellschaft für die eigene Ge
sundheit sowie für den Zustand der Umwelt bei. Hinsichtlich der Umweltaus
wirkungen des Verkehrs mögen heutzutage zwar vor allem dessen klimapoli
tische Bedeutung und das Treibhausgasminderungspotenzial im Vordergrund 
stehen. In den vergangenen Jahren haben aufgrund der Geschehnisse rund um 
den sog. „Dieselskandal“ oder „Dieselgate“ aber mit mindestens gleicher 
 Relevanz die Luftschadstoffemissionen des Verkehrs eine Rolle gespielt.

Dabei haben, genau besehen, im Laufe der jüngeren Entwicklung des Im
missionsschutzrechts sehr verschiedene Luftschadstoffe die gesellschaftliche 
Debatte dominiert. War zur Jahrtausendwende und davor die Verringerung 
von Ozon das beherrschende Thema, wuchs in den nachfolgenden Jahren die 
Sorge um die hohe Feinstaubbelastung. Auch aufgrund der Tatsache, dass auf 
beiden Gebieten Erfolge erzielt werden konnten, geriet nach und nach Stick
stoffdioxid in den Fokus der Debatte. Weniger bekannt sind bislang die 
Auswirkungen von Ultrafeinstaub auf die menschliche Gesundheit und die 
Umwelt. Vor diesem Hintergrund stellen verkehrsbedingte Luftimmissionen 
nach wie vor eine politische und juristische Herausforderung dar. Der ge
samtgesellschaftliche Schaden durch Luftverschmutzung wird als hoch ange
sehen. Das Umweltbundesamt (UBA), welches ein Hauptaugenmerk auf die 
besonders gesundheits bzw. umweltrelevanten Schadstoffe Feinstaub (PM), 
Stickstoffdioxid (NO2) und Ozon (O3) richtet,1 schätzt für das Jahr 2014 

1 UBA, Luftqualität 2018, Vorläufige Auswertung, S. 6.
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knapp 6.000 kardiovaskuläre Todesfälle, die allein auf eine erhöhte Belas
tung mit Stickstoffdioxid zurückzuführen sind; dies entspricht etwa 1,8 % 
aller Todesfälle deutschlandweit.2 Der Verkehr bildet mit einem Anteil von 
etwa 40 % einen wesentlichen Anteil an der gesamten StickstoffoxidEmis
sionen.3 In den Städten beträgt dieser Anteil sogar etwa 60 %, wobei inner
halb dieses Verkehrsanteils wiederum DieselPersonenkraftwagen mit einem 
Anteil von etwa 65 % aller StickstoffdioxidEmissionen im städtischen Be
reich als Hauptverursacher urbaner Luftverschmutzung gelten.4 OttoPerso
nenkraftwagen sind demgegenüber für nur 8 % aller NO2Emissionen des 
Verkehrs verantwortlich, tragen aber wegen ihres relativ höheren CO2Aus
stoßes mehr zum Treibhauseffekt bei.

Dass Schadstoffemissionen auch aktuell eine Herausforderung darstellen, 
zeigt sich zumal auch an den hierzu parallel geführten öffentlichen und ju
ristischen Debatten: Einerseits hat es die Deutsche Umwelthilfe (DUH), ein 
deutschlandweit tätiger Umweltverband, erwirken können, dass das Bundes
verwaltungsgericht bei Immissionsgrenzwertüberschreitungen Verkehrsver
bote für bestimmte DieselKraftfahrzeuge in Ballungsräumen als grundsätz
lich zulässig angesehen hat.5 Diese in der breiten öffentlichen Debatte höchst 
umstrittenen6 Entscheidungen und die gleichgerichteten Entscheidungen in 
den Vorinstanzen sowie in nachfolgenden verwaltungsgerichtlichen Verfah
ren haben wiederum dazu geführt, dass in einigen Städten strecken oder 
gebietsweise Verkehrsverbote für DieselKraftfahrzeuge der Schadstoffklas
sen Euro 6 und Euro 5 erlassen worden sind.7 Ende 2018 wurde das erste 

2 UBA, Quantifizierung von umweltbedingten Krankheitslasten aufgrund der 
StickstoffdioxidExposition in Deutschland, S. 166. 

3 Für das Jahr 2020: 39,92 %, vgl. UBA, Nationale Trendtabellen für die deut
sche Berichterstattung atmosphärischer Emissionen seit 1990, Emissionsentwicklung 
1990 bis 2020 (Stand 02/2022), https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/ 
medien/384/bilder/dateien/3_tab_emiausgewluftschadst_2022.pdf, letzter Aufruf: 
09.02.2023.

4 UBA, Sieben Fragen und Antworten zum Diesel, Nr. 1, https://www.umweltbun 
desamt.de/themen/siebenfragenantwortendiesel, letzter Aufruf: 09.02.2023; vgl. 
auch: UBA, Luftqualität 2017, Vorläufige Auswertung, S. 18 (dort: 50 %, allerdings 
bezogen auf die gesamte und nicht nur die städtische Belastung).

5 BVerwGE 161, 201 = NVwZ 2018, 883; BVerwG, NVwZ 2018, 890.
6 Schäfer, DVBl 2019, 473 (479); Soldt, in: FAZ v. 28.02.2018, Mögliche Fahrver

bote: Armer Diesel, http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/dieselfahrverbotewa 
rumsieimkampfumgrenzwertenichthelfen15470802.html, letzter Aufruf: 21.05. 
2019.

7 Vgl. nur VG Wiesbaden, BeckRS 2018, 26831 (für Frankfurt a. M.); VG Berlin, 
BeckRS 2018, 24178 (für Berlin); VG Mainz, ZUR 2019, 116 (für Mainz); VG Köln, 
BeckRS 2018, 28961 (für Bonn); BeckRS 2018, 28971 (für Köln); VG Gelsenkir
chen, BeckRS 2018, 28654 (für Essen); BeckRS 2018, 28656 (für Gelsenkirchen).
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Verkehrsverbot auf einem Autobahnabschnitt (der A 40) gerichtlich bestä
tigt.8

Andererseits schwelt in der Bundesrepublik nach wie vor die unter den 
Stichwörtern „Abgasskandal“, „Dieselskandal“ oder „Dieselgate“ geführte 
Debatte um Manipulationen durch Kraftfahrzeughersteller bei DieselMoto
ren, mittels welcher auf dem Prüfstand rechtskonforme Schadstoffemissionen 
erreicht werden konnten, welche in der Realität nicht eingehalten wurden. 
Die Debatte nahm 2014 ihren Ausgang, als entsprechende Untersuchungs
ergebnisse des International Council on Clean Transportation (ICCT) der 
Luftqualitätsabteilung der kalifornischen Umweltbehörde (California Air 
Resources Board – CARB) und der Bundesumweltbehörde der USA (Envi-
ronmental Protection Agency – EPA) zugänglich gemacht wurden.9 Diese 
Verwendung von Software, welche die Abgasrückführungseinrichtung des 
Motors außer Betrieb setzt, führte und führt zu einer Überschreitung der für 
DieselKraftfahrzeuge geltenden Emissionsgrenzwerte. Von den Manipulatio
nen an Abgasrückführungseinrichtungen durch mehrere deutsche Kraftfahr
zeughersteller sind weltweit über 11 Millionen Fahrzeuge betroffen.10

Die geführten Diskussionen offenbaren dabei komplexe Interessenkon
flikte, bei dem schon eine klare Benennung der verschiedenen Interessenpole 
und Akteure Schwierigkeiten bereitet: Vorgeblich stehen die Belange des 
Umwelt und Gesundheitsschutzes den Belangen der Verursacher der Luft
verschmutzung gegenüber. Als Verursacher der Luftverschmutzung kommen 
aber sowohl Nutzer und Halter von Kraftfahrzeugen als auch Hersteller von 
Kraftfahrzeugen infrage. Erstere und letztere stehen sich aber im sog. „Die
selskandal“ als Prozessparteien gegenüber, wie die Vielzahl an zivilrechtli
chen Haftungsprozessen sowie die am 01.11.2018 vom Verbraucherzentralen
Bundesverband (vzbv) und dem ADAC erhobene Musterfeststellungsklage 
gegen die Volkswagen AG11 zeigt. Zudem ist – mit den Kraftfahrzeugnut
zern – ein Teil der von Luftverschmutzung gesundheitlich betroffenen Perso
nen gleichzeitig auch dem Verursacherkreis zuzurechnen. Die Hersteller von 
Kraftfahrzeugen wiederum sind Arbeitgeber und Innovationstreiber, deren 
Zustand keineswegs nur industriepolitische, sondern auch innerhalb Deutsch

8 VG Gelsenkirchen, BeckRS 2018, 28654. 
9 Anschreiben des CARB an Volkswagen vom 18.09.2015, https://www.arb.ca.

gov/newsrel/in_use_compliance_letter.htm, letzter Aufruf: 15.05.2019.
10 ZEIT ONLINE v. 15.04.2019, https://www.zeit.de/mobilitaet/201904/diesel

skandalanklagegegenmartinwinterkornwegenbetruges, letzter Aufruf: 15.05.2019.
11 Das Verfahren ist mittlerweile durch einen Vergleich abgeschlossen worden, vgl. 

die Bekanntmachung des OLG Braunschweig vom 13.5.2020 im Musterfeststellungs
klagenregister, https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Klagere 
gister/Klagen/201802/Verfahren/Verfahrensstand.html?nn=11632480#doc11743832bo
dyText17, letzter Aufruf: 08.06.2022.




